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B e s c h l u s s 
zum Befangenheitsantrag

gegen Richter Degen

Piratenpartei Deutschland
KV Bochum vertreten durch den Vorstand
Verfahrensbevollmächtigte durch den Vorstandes
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Beschwerdeführer-

gegen

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
- Beschwerdegegner-,

hat das Landesschiedsgericht der Piratenpartei NRW mit den Richtern

Melano Gärtner, Isabelle Sandow und Martin Kesztyüs auf seiner

Sitzung am 24.02.2014 beschlossen: 

Dem Antrag auf Besorgnis der Befangenheit gegenüber

Richter Degen wird nicht zugestimmt und somit abgelehnt. 

I. Begründung

Der Kläger reichte Antrag auf Besorgnis der Befangenheit gegen Richter Degen ein. Der 

Argumentation kann ich zwar folgen, sehe sie aber als unbegründet an.

Im einzelnen:

Der Kläger argumentiert entsprechend und untermauert seine Aussage die auf Urteile des 

Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht beruhen. (BVerfGE 43, 126 [Ì127]; 

BVerwGE 50, 36 [38]) zu finden in BVerfG, NJW 1993, 2230. Bedie Urteile Stammen aus Mitte der 

70er Jahre.

Davon abgesehen, dass ein Parteienschiedsgericht nicht der ZPO noch der VwGO unterliegt und 

es fraglich ist, inwieweit die Ableitung einer Befangenheit aus dem § 19 BVerfGG auf ein 

Parteienschiedsgericht anwendbar ist, bietet das BVerfGG aber genug 

Argumentationsmöglichkeiten, um der Begründung des Klägers entgegen zu wirken. Die Besorgnis

der Befangenheit eines Richters, und hier gehen die Beispiele 
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des Klägers von einem Bundesverfassungsrichter aus, nach § 19 BVerfGG setzt voraus, dass ein 

Grund vorliegt, der geeignet ist, Zweifel an der Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen. Es 

kommt mithin nicht darauf an, ob der Richter sozusagen parteilich oder befangen ist oder ob er 

sich selbst für befangen hält. Entscheidend ist ausschließlich, ob ein am Verfahren Beteiligter bei 

vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der Unvoreingenommenheit des Richters 

zu zweifeln (BVerfGE 73, 330 [335] = NJW 1987, 43). Allerdings kann eine Besorgnis der 

Befangenheit i. S. d. § 19 BVerfGG nicht aus den allg. Gründen hergeleitet werden, die nach der 

ausdrücklichen Regelung des § 18 II, III BVerfGG einen Ausschluss von der Ausübung des 

Richteramts nicht rechtfertigen (vgl. BVerfGE 2, 295 [297] 0 NJW 1953, 1097), es wäre ein 

Wertungswiderspruch, könnte gerade wegen dieser Gründe dennoch über eine 

Befangenheitsablehnung ein Richter von der Mitwirkung ausgeschlossen werden. Es muss etwas 

Zusätzliches gegeben sein, das über die in § 18 II, III BVerfGG genannte Ausschließungsgründe 

hinausgeht, damit eine Besorgnis der Befangenheit als begründet erscheinen kann (vgl. BVerfGE 

82, 30 [37f.] = NJW 1990, 2457).

Eine unbewusste Ablehnung einer Person gegenüber ist keine Begründung um Anlass zu haben, 

der Richter entscheide grundsätzlich gegen ihn. Auch kommt dieser Gedankenschluss einer 

Unterstellung dem Richter gegenüber gleich, er würde sein Amt nicht mit der nötigen Würdigung 

ausüben. Auch die gängige Rechtsmeinung lässt eine Ahnung oder Befürchtung mit der 

Begründung nicht zu, sie könnte ja unbewusst so sein. Dieses ist eine Vermutung und keine 

Behauptung. Mit dieser Argumentationskette könnte man lediglich in einem Sachgutachten 

daherkommen.

Aufgrund der mir zugrunde liegenden Punkte, sehe ich folglich keinen Ausschließungsgrund als 

begründet an, um Richter Degen als Befangen zu erklären.

II. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss gibt es nach BSchGO keine Möglichkeit des Widerspruchs.

Melano Gärtner (BE) Isabelle Sandow Martin Kesztyüs 

NRW, den 24.02.2014 AZ: LSG-NRW-2014-001-1 - 2 / 2 -


